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«Revolution» in der
Mieterbaugenossenschaft
Basel

Eine der wichtigsten Aufgaben des
Vorstandes einer Wohngenossenschaft
ist die, den Kontakt mit den Genossenschaftern

zu pflegen, sie regelmässig zu
informieren, wichtige Beschlüsse den
Genossenschaftern zu unterbreiten,
damit sie in guter genossenschaftlicher
Tradition dazu Stellung nehmen können.

Diese Grundprinzipien einer guten
Genossenschaftsführung wurden in der
MBG nicht genügend beachtet. Folge:
Ein starkes Malaise, ein Schwund des
Vertrauens in den Vorstand, ein Aufbäumen

der selbstbewussten Genossenschafter.

So geschah es, dass es in der MBG,
welche mehr als 50 Jahre einer ruhigen
und schönen Entwicklung hinter sich
hat, zu einer «Revolution» kam.

Die MBG ist mit ihren 417 Wohnungen

eine der grossen unter den Basler
Wohngenossenschaften.

In einer auf schriftliche Eingabe von
50 Genossenschaftern hin einberufenen
ausserordentl. Generalversammlung
kam der angesammelte Unwillen deutlich

zum Ausdruck. In jener zum Teil
stürmisch verlaufenen Versammlung
wurde dem Vorstand zum Vorwurf
gemacht, er habe die Genossenschafter
über verschiedene Massnahmen nicht
informiert, er habe, ohne das Mietamt zu
befragen, einen Mietzinszuschlag von
Fr. 10.- für Verwaltungskosten erhoben,
er habe auf Weihnachten hin gleichzeitig

die Vorauszahlung der Mieten einge¬

führt usw. An dieser ausserordentlichen
Generalversammlung wurde sodann unter

anderem beschlossen, es sei ein
Antrag auf Abberufung des Vorstandes auf
die Traktandenliste der ordentlichen
Jahresversammlung zu setzen.

An dieser Versammlung, welche am
2.April stattfand und welche vom
Präsidenten des Aufsichtsrates, Direktor Emil
Matter, souverän geleitet wurde, kam es

zum Eklat. Die etwa 500 Genossenschafter
und Genossenschafterinnen

genehmigten zuerst den Jahresbericht, der unter

anderem erwähnt, dass die MBG im
Berichtsjahr etwa 400000 Franken für
Renovationsarbeiten ausgegeben hat,
sowie die Jahresrechnung.

Traktandum 4: Stein des Anstosses,
«Abberufung des Vorstandes». Dafür ist
gemäss den Statuten eine Zweidrittelsmehrheit

nötig. Mit 209 gegen 89 Stimmen

bei 3 Enthaltungen wurde der
Antrag auf Abberufung angenommen.

Zum neuen Präsidenten wurde der
Ehrenpräsident der MBG, Ferdinand Kugler,

welcher die Genossenschaft 50 Jahre
geleitet hatte, gewählt. Er nahm das
schwere Amt im Hinblick auf sein Alter
(82) nur unter zwei Bedingungen an.
Einmal: nur für die Dauer eines Jahres, und
zum andern, dass ein junger Vizepräsident

(Dr. iur. Christoph Stutz) gewählt
werde. Kugler dankte dem bisherigen
Vorstandspräsidenten für seine langjährige

Arbeit im Dienste der Genossenschaft.

Der Kassier trat aus Altersgründen
zurück.

Die weiteren Wahlen ergaben einen
völlig neuen Vorstand, was wie eine kleine

Revolution wirkte.
Unbestritten waren die Wahlen in den

Aufsichtsrat. In ihren Ämtern wurden
bestätigt: Dr. iur. Peter F. Kugler, Advokat

und Notar sowie Direktor Emil

Matter; neu kamen dazu: Direktor Hansjörg

Galluser, Basl. Kantonalbank;
Direktor Hans Knutti, Gen. Zentralbank;
Max Ernst, Präsident des Bundes der
nordwestschweiz. Wohngenossenschaften;

Ernst Künzler als Vertreter der Basler

Verkehrsbetriebe. kg.
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